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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 640. Sitzung am 29. März 2023

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Januar 2023

1. Aufnahme einer siebten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 03008
im Abschnitt 3.2.1.1 EBM. Die bisherige Anmerkung 7 wird Anmerkung 8.

Abweichend von Nr. 4.4.2 der Allgemeinen
Bestimmungen und der Leistungslegende ist
der Zuschlag nach der
Gebührenordnungsposition 03008 in
selektivvertraglichen Fällen auch ohne
Berechnung der Grundleistung nach der
Gebührenordnungsposition 03000
berechnungsfähig, sofern die Leistung nach
der Gebührenordnungsposition 03008 nicht
Gegenstand des Selektivvertrags ist. Der Fall
ist gegenüber der Kassenärztlichen
Vereinigung anhand der
Gebührenordnungsposition 88196
nachzuweisen.

2. Aufnahme einer siebten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 04008
im Abschnitt 4.2.1 EBM. Die bisherige Anmerkung 7 wird Anmerkung 8.

Abweichend von Nr. 4.4.2 der Allgemeinen
Bestimmungen und der Leistungslegende ist
der Zuschlag nach der
Gebührenordnungsposition 04008 in
selektivvertraglichen Fällen auch ohne
Berechnung der Grundleistung nach der
Gebührenordnungsposition 04000
berechnungsfähig, sofern die Leistung nach
der Gebührenordnungsposition 04008 nicht
Gegenstand des Selektivvertrags ist. Der Fall
ist gegenüber der Kassenärztlichen
Vereinigung anhand der
Gebührenordnungsposition 88196
nachzuweisen.


